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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.2003

Norm

KartG §16

KartG §34 Abs1a

Rechtssatz

Regionale Teilmärkte setzen die Möglichkeit eigener von der Nachbarregion unabhängiger Markt- und Preisstrategien

voraus. Regelmäßig ist eine genaue räumliche Abgrenzung relevanter Teilmärkte nicht möglich, weil es an Randzonen

unvermeidlich zu Überschneidungen verschiedener Teilmärkte kommt.

Entscheidungstexte

25 Kt 160/03-44
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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